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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1990

Norm

GBG §21

GBG §94 A

HGB §17

Rechtssatz

Die Verwendung der Firma eines mit seinem bürgerlichen Namen verbücherten Eigentümers einer Liegenschaft kann

anläßlich deren Veräußerung jedenfalls dann kein Hindernis für die Verbücherung des Eigentumsrechtes des

Liegenschaftserwerbers darstellen, wenn der grundbücherliche Eigentümer zur Zeit des Abschlusses des Kaufvertrages

Firmeninhaber war.
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